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beschlossen: 

 

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Prü-

fungsstelle für Klasse A 23 G des Deutschen Patent- und Marken-

amts vom 3. November 1999 aufgehoben und das Patent erteilt. 

 

B e z e i c h n u n g :  Vorrichtung zum Kühlen von Verzehrgütern 

der Confiserie. 

 

A n m e l d e t a g :  25. Juli 1997. 

 

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde: 

 

Patentansprüche 1 bis 14, überreicht in der mündlichen Verhand-

lung vom 25. Januar 2002, 

Beschreibung, Seiten 1, 2, 2a, 3, 6 und 10, überreicht in der 

mündlichen Verhandlung vom 25. Januar 2002, Beschreibung Sei-

ten 4, 5, 7 bis 9, eingegangen am 25. Juli 1997 Positionszahlenli-

ste, eingegangen am 25. Juli 1997, 7 Blatt Zeichnungen, Figur 2, 

überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 25. Januar 2002, 

Figuren 1, 3 bis 8 eingegangen am 25. Juli 1997. 

 

G r ü n d e  
 

I 
 

Mit Beschluß vom 3. November 1999 hat die Prüfungsstelle für Klasse A 23 G des 

Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung mit der Bezeichnung 
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"Vorrichtung zum Kühlen und/oder Anwärmen von Gegenständen" 

 

zurückgewiesen. 

 

Dem Beschluß liegen die am 25. Januar 1999 eingereichten Ansprüche 1 bis 15 

zugrunde, deren Anspruch 1 wie folgt lautet: 

 

Vorrichtung zum Kühlen und/oder Anwärmen von Gegenständen, 

insbesondere von Verzehrgütern in der Confiserie, mit zumindest 

einem Zylinder (1, 2), der von einem Wendelförderer (4) zum Füh-

ren der Gegenstände umgeben ist, 

dadurch gekennzeichnet, 
daß der Zylinder (1, 2) zumindest einerseits abgedeckt ist und in 

den Zylinder (1, 2) bzw in dessen Innenraum von der anderen sei-

te her Luft eingeführt wird, die aus Luftöffnungen (3) ausströmt. 

 

Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, daß der Gegenstand des 

geltenden Anspruchs 1 nicht neu sei. Die Prüfungsstelle habe im Bescheid vom 

20. Mai 1998 unter Nennung der Entgegenhaltungen 

 

(1) FR 13 51 643 

(2) US 48 75 343 

 

die Erteilung eines Patents nicht in Aussicht gestellt. Aus (2) gehe eine Vorrich-

tung zum Kühlen und Anwärmen von Lebensmitteln mit einem beidseitig abge-

deckten Zylinder hervor, der von einem Wendelförderer zum Führen der Lebens-

mittel umgeben sei. Dabei könne die Wand des Zylinders perforiert und ein Luftge-

bläse so angeordnet sein, daß es im Zylinder einen Überdruck erzeuge. Hierfür 

müsse eine der Zylinderabdeckungen mit einem Lufteinlaß versehen sein, wobei 

die eingeführte Luft durch die Luftöffnungen in der Zylinderwand ausströmen kön-

 



- 4 - 

ne. Der geltende Anspruch 1 sei daher neuheitsschädlich vorbekannt. Die rückbe-

zogenen Ansprüche 2 bis 15 fielen zusammen mit dem Anspruch 1. 

 

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie 

ihr Patentbegehren mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patent-

ansprüchen 1 bis 14, einer hieran angepaßten Beschreibung sowie Figuren wei-

terverfolgt. Die geltenden Ansprüche lauten: 

 

1. Vorrichtung zum Kühlen von Verzehrgütern in der Confiserie mit 

zumindest einem mit Luftöffnungen (3) versehenen Zylinder (1, 2), 

der von einem Wendelförderer (4) zum Führen der Verzehrgüter 

umgeben ist, 

dadurch gekennzeichnet, 
daß der Zylinder (1, 2) oben abgedeckt ist und in seinen Innen-

raum Luft von unten her eingeführt wird, die aus den Luftöffnun-

gen (3) ausströmt. 

 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 

die Luftöffnungen (3) in dem Zylinder (1, 2) wendelförmig angeord-

net sind. 

 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, daß im Zylinder (1, 2) ein Ventilator (40) und ein Kühlele-

ment (41) angeordnet ist. 

 

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß einem ersten Zylinder (2) ein zweiter Zylin-

der (1) mit Luftöffnungen (3) zugeordnet ist, den der Wendelförde-

rer (4) in entgegengesetzter Richtung wie den ersten Zylinder (2) 

umschlingt. 
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5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß 

der Wendelförderer (4) am ersten Zylinder (2) aufsteigt und am 

zweiten Zylinder (1) absteigt. 

 

6. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß im Wendelförderer (4) auf einer Füh-

rungsbahn eine Kette (21) läuft, die mit einem Antrieb in Verbin-

dung steht. 

 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß 

Schienenstreifen (13) der Führungsbahn aus einer Trag-

schicht (15) und einer Gleitschicht (14) bestehen. 

 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß 

jeder Schienenstreifen (13) einends an einem Maschinenrah-

men (11) festgelegt ist und andernends mit einer Zunge (19) in ei-

ne Ausnehmung (20) in den nachfolgenden Schienenstreifen (13) 

eingreift. 

 

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß jeder Schienenstreifen (13) eine Nut, bevor-

zugt eine hinterschnittene T-förmige Nut (17) aufweist, in der die 

Kette (21) läuft. 

 

10. Vorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 6 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, daß die Kette (21) aus einer Vielzahl 

von flügelartigen Kettengliedern (23) besteht, die über Gelen-

ke (22) miteinander verbunden sind. 

 



- 6 - 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
daß seitlich vom Gelenk (22) jeweils ein Führungslappen (31.1, 

31.2) abragt, der in einer Kurve, im Gegensatz zum Geradeaus-

lauf, einen Zahn (33) eines Antriebsrades (34.1, 34.2) zumindest 

teilweise überdeckt. 

 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Kette (21) als Antrieb jeweils zwei gegeneinander drehen-

de, liegende Antriebsräder (34.1, 34.2) zugeordnet sind. 

 

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
daß die beiden Antriebszahnräder (34.1, 34.2) über einen gemein-

samen Antriebsriemen, eine -kette (35) oder dergleichen miteinan-

der verbunden und von einem Antriebsrad (37) antreibbar sind. 

 

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 
daß Antriebsräder (37) auf den einzelnen Etagen des Wendelför-

ders (4) über eine gemeinsame Antriebsstange (38) und jeweils 

ein Kegelradgetriebe mit einem Motor verbunden sind. 

 

Die Anmelderin macht geltend, daß das Schutzbegehren sich wesentlich vom 

Stand der Technik unterscheide, so daß Neuheit und Erfindungshöhe gegeben 

seien. Bei der anmeldungsgemäßen Vorrichtung zum Kühlen von Verzehrgütern 

komme es darauf an, daß ein möglichst rasches Kühlen der Verzehrgüter der  

Confiserie möglichst auch von allen Seiten erfolge. Besonders wichtig sei dabei 

die Kühlung des Bodens von Schokoladenschalen, die bei langsamer oder unzu-

reichender Kühlung unansehnlich würden. Dies werde mit der Vorrichtung gemäß 

Anspruch 1 erreicht, bei der der Zylinder oben abgedeckt sei und in seinen Innen-

raum Luft von unten her eingeführt werde, die aus Luftöffnungen ausströme. Die 

kalte, von unten eingeführte Luft werde dabei, wie in der Figur 1 gezeigt, auch am 

Boden der auf dem Wendelförderer befindlichen Verzehrgüter vorbeigeführt und 
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lege sich dann vor dem Ausströmen aus dem Wendelförderer aus physikalischen 

Gründen wie eine Glocke auf die zu kühlenden Verzehrgüter. Die Druckschrift (2) 

komme dem Gegenstand des Anspruchs 1 noch am nächsten. Dabei würde Luft 

von einem Ventilator, der sich außerhalb der gesamten Anordnung befinde, in das 

Innere der Trommel von oben eingeblasen und ströme in der Trommel radial nach 

außen, wie dies in Figur 2 angedeutet sei. Obwohl verschiedene Möglichkeiten der 

Luftführung in (2) beschrieben seien, fehle in (2) jeglicher Hinweis entsprechend 

dem kennzeichnenden Teil des geltenden Anspruchs 1 zu verfahren. 

 

Die Anmelderin stellt den Antrag, 

 

den Beschluß vom 3. November 1999 aufzuheben und das Patent 

zu erteilen mit  folgenden Unterlagen: Patentansprüche 1 bis 14, 

überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 25. Januar 2002, 

Beschreibungsseiten 1, 2, 2a, 3, 6 und 10, überreicht in der münd-

lichen Verhandlung vom 25. Januar 2002, Beschreibungsseiten 4, 

5, 7 bis 9, eingegangen am 25. Juli 1997, Positionszahlenliste, 

eingegangen am 25. Juli 1997, Figur 2, überreicht in der mündli-

chen Verhandlung vom 25. Januar 2002, Figuren 1, 3 bis 8 einge-

gangen am 25. Juli 1997. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. 

 

II 
 

Die Beschwerde ist zulässig und führt zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis. 

 

1. Die geltenden Ansprüche sind zulässig. Der Anspruch 1 ist aus dem ursprüngli-

chen Anspruch 1 in Verbindung mit S 10 Z 5 bis 11 der ursprünglichen Beschrei-

bung ableitbar. Die rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 14 entsprechen den ur-

sprünglichen Ansprüchen 2 bis 14. 
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2. Die beanspruchte Vorrichtung zum Kühlen von Verzehrgütern ist neu. 

 

Der Anspruch 1 betrifft eine Vorrichtung zum Kühlen von Verzehrgütern in der 

Confiserie mit den Merkmalen: 

 

- einem Zylinder mit Luftöffnungen, 

- einem Wendelförderer zum Führen von Gegenständen, der den Zylinder umgibt, 

wobei 

- der Zylinder oben abgedeckt ist, 

- von unten Luft in den Innenraum des Zylinders strömt, und 

- die Luft aus den Luftöffnungen des Zylinders ausströmt. 

 

Aus der dieser Vorrichtung am nächsten kommenden Druckschrift (2) ist eine Kli-

makammer (Kühlgerät) zum Kühlen von Lebensmittelprodukten (Sp 7 Z 11-17) mit 

folgenden Merkmale bekannt: 

 

- einem Zylinder mit Luftöffnungen (nach Fig 1 bis 3 ein Gestell in Zylinderform mit 

luftdurchlässigen Zwischenräumen), 

- einem Wendelförderer zum Führen von Gegenständen, der den Zylinder umgibt 

(Ansprüche, Figuren), wobei 

- der Zylinder unten abgedeckt ist (Fig 2, Sp 9 Z 66 bis Sp 10 Z 18), 

- von oben Luft in den Innenraum des Zylinders strömt (Fig 2, Sp 9 Z 66 bis Sp 10 

Z 18), und 

- die Luft aus den Luftöffnungen des Zylinders ausströmt (Fig 2, Sp 9 Z 66 bis 

Sp 10 Z 18). 

 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich also von (2) dadurch, daß 

der Zylinder oben abgedeckt ist und in seinen Innenraum von unten her Luft ein-

geführt wird. 

Die Druckschrift (1), die eine Vorrichtung zum Kühlen von Bonbons mit einem Zy-

linder beschreibt, der von einem Wendelförderer umgeben ist, und die weiteren 
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dem Senat vorliegenden Druckschriften, nämlich die im internationalen Recher-

chebericht der korrespondierenden internationalen Anmeldung genannten Doku-

mente FR 1 516 498, US 4 023 376, EP 0 528 593 A1, EP 0 578 523 A1, 

US 2 062 535, US 4 953 365, WO 91 17400 A1 liegen ferner. Durch sie wird die 

Neuheit daher nicht in Frage gestellt. 

 

3. Die Vorrichtung zum Kühlen von Verzehrgütern in der Confiserie nach dem gel-

tenden Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. 

 

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Kühlen von sol-

chen Verzehrgütern auf der Grundlage eines mit Luftöffnungen versehenen Zylin-

ders, der von einem Wendelförderer umgeben ist, zu entwickeln, mit der auf einfa-

che Art und Weise ein möglichst rasches Kühlen der Verzehrgüter erfolgen kann, 

wobei das Kühlen möglichst von allen Seiten erfolgen soll (geltende Beschreibung 

S 2 Z 21-25). 

 

Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 durch eine Vorrichtung bei 

der der Zylinder oben abgedeckt ist und in seinen Innenraum Luft von unten nach 

oben eingeführt wird, die aus Luftöffnungen ausströmt. Diese Vorrichtung ermög-

licht, wie in Fig 1 gezeigt wird, eine Strömung der Kühlluft von unten nach oben 

durch die Luftöffnungen des Zylinders zum Wendelförderer mit den zu kühlenden 

Verzehrgütern, die sich im Bereich der zu kühlenden Verzehrgüter über eine hori-

zontale Phase in eine Strömung von oben nach unten umkehrt. Dadurch sind die 

Verzehrgüter von allen Seiten mit der Kühlluft in Kontakt, was auch für den auf 

dem Wendelförderer aufliegenden Bodenbereich der Verzehrgüter gilt. 

 

Aus der dem Gegenstand des Anspruchs 1 am nächsten kommenden Druck-

schrift (2) ist eine gattungsgemäße Vorrichtung bekannt, bei der der Zylinder unten 

abgedeckt ist und in seinen Innenraum Luft von oben nach unten eingeführt wird, 

die aus Luftöffnungen ausströmt (Fig 2, Sp 9 Z 66 bis Sp 10 Z 18). Wie insbeson-

dere Fig 2 zeigt, führt dies zu einer Luftströmung, die im oberen Bereich des Wen-
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delförderers nach oben und im unteren Bereich nach unten abfließt. Von einem 

Kontakt der Verzehrgüter von allen Seiten unter Ausnutzung der nach unten sin-

kenden kalten Luft kann hier nicht gesprochen werden. Auch andere Ausführungs-

formen von (2), bei denen beispielsweise die Kühlluft nach Fig 14 von unten nach 

oben durch den Wendelförderer geführt wird, führen nicht zum Gegenstand des  

geltenden Anspruchs 1. Denn bei dieser Ausführungsform von (2) erwärmt sich 

die Kühlluft auf Ihrem Weg von unten nach oben, so daß die Verzehrgüter im obe-

ren Bereich schlechter gekühlt werden und der Effekt des Absinkens der Kühlluft 

über den zu kühlenden Verzehrgütern nicht erzielt wird. Ein Hinweis, die anmel-

dungsgemäße Aufgabe auf die einfache und wirkungsvolle Weise gemäß dem gül-

tigen Anspruch 1 zu lösen, fehlt auch unter den weiteren zahlreichen bei (2) be-

schriebenen Möglichkeiten der Luftführung, vgl Sp 17 Z 15 bis Sp 18 Z 11. 

 

Auch der weiteren im Prüfungsverfahren genannten Druckschrift (1) und den im  

internationalen Recherchebericht genannten Druckschriften sind keine Merkmale 

zu entnehmen, die den Gegenstand des Anspruchs 1 für sich betrachtet oder in 

Zusammenschau mit der Druckschrift (2) nahe legen können. So betrifft die von 

der Prüfungsstelle noch in Betracht gezogene Druckschrift (1) eine Kühlvorrich-

tung, bei der die Kühlluft aus seitlichen Blasdüsen zum Zylinder geführt wird und 

gemäß der mit Zwischenverfügung vom 14. Januar 2002 genannten US 40 23 376 

wird mittels eines im Zylinder angeordneten Ventilators eine Querströmung er-

zeugt. 

 

Die Vorrichtung zum Kühlen von Verzehrgütern in der Confiserie nach dem gelten-

den Anspruch 1 wird also durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. Der 

Fachmann, ein Maschinenbauingenieur mit Erfahrung in der Lebensmittel- und 

Kältetechnik, mußte vielmehr erfinderisch tätig werden, um die anmeldungsgemä-

ße Aufgabe durch Bereitstellung der Vorrichtung nach Anspruch 1 zu lösen. 
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4. Nachdem die gewerbliche Anwendbarkeit der Vorrichtung nach Anspruch 1 au-

ßer Zweifel steht, weist die Vorrichtung nach Anspruch 1 alle Kriterien der Patent-

fähigkeit auf. 

 

Der Anspruch 1 ist daher gewährbar. 

 

5. Die Ansprüche 2 bis 14 betreffen besondere Ausführungsformen der Vorrich-

tung nach Anspruch 1, welche nicht platt selbstverständlich sind. Diese Ansprüche 

sind daher mit dem Anspruch 1 gewährbar. 

 

Da auch eine angepaßte Beschreibung vorliegt, war der angefochtene Beschluß 

aufzuheben und das nachgesuchte Patent im nunmehr beanspruchten Umfang zu 

erteilen. 

 

 

Moser Wagner Brandt Gerster 

 

 

Pü 
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